
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

 

Öffentliche Bekanntmachungen 

der Stadt Wuppertal 


Zusammenstellung der Bekanntmachungen und Mitteilungen der Stadt 
Wuppertal, die vom 13.08.2007 an im Eingangsbereich des Rathauses 
Barmen (Johannes-Rau-Platz 1) aushängen/ausgehangen haben. 

Inhaltsverzeichnis Seite 
Bauleitplanung / Grundstücksverfügungen: 
• 30. Flächennutzungsplanänderung „Erbschlö“ der Stadt Wuppertal, 

Aufstellungsbeschluss 
• Planfeststellungsverfahren nach §§ 28 Personenbeförderungsgesetz 

(PBefG) und Genehmigung nach § 9 PBefG für den Ausbau der Wup
pertaler Schwebebahn; Änderung der Trassierung im Bereich Brü
cke 97 bis Stütze 102 
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Sonstiges: 
• Kraftloserklärungen und Aufgebote von Sparkassenbüchern 5 

Deckblatt.rtf 



Bekanntmachung von Bauleitplänen 

30. Flächennutzungsplanänderung “Erbschlö” der Stadt Wuppertal, Aufstellungsbeschluss 

Der Rat der Stadt Wuppertal hat am 11.06.07 die Aufstellung der Flächennutzungsplanänderung 

Rechtswirksame Fassung / Aufstellungsbeschluss 

Geltungsbereich 

kstraße
Par 

Nr. 30 - Erbschlö - beschlossen. 

Geltungsbereich: 
Der Geltungsbereich der Flächennutzungsplanänderung umfasst das Gelände der ehemaligen 
Standortverwaltung an der Parkstraße über den dahinter liegenden Sportplatz und den ehemaligen 
Langwaffenschießstand bis einschließlich der bislang für die Deponie Kastenberg vorgehaltenen 
Fläche sowie angrenzende Waldbereiche im Norden und landwirtschaftliche Flächen innerhalb und 
am südöstlichen Rand bis zu der Straße “Erbschlö” - wie auf dem obigen Plan gekennzeichnet - . 

Hinweis: Über die weitgehenden Verfahrensschritte, insbesondere die frühzeitige 
Bürgerbeteiligung (§ 3 Absatz 1 des Baugesetzbuches) und die öffentliche Auslegung 
(§ 3 Absatz 2 des Baugesetzbuches) erfolgt eine gesonderte Bekanntmachung. 

gez. 

Jung 

(Oberbürgermeister) 
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Stadt Wuppertal Wuppertal, den 10.08.07 
Ressort 101 
Stadtentwicklung und Stadtplanung 

Bekanntmachung 

Planfeststellungsverfahren nach §§ 28 ff Personenbeförderungsgesetz (PBefG) und 
Genehmigung nach § 9 PBefG für den Ausbau der Wuppertaler Schwebebahn; 
Änderung der Trassierung im Bereich Brücke 97 bis Stütze 102 
(Az.: 67.04.01.05-10/1-07) 

Für das o. a. Bauvorhaben wird auf Antrag der Wuppertaler Stadtwerke AG das 
Planfeststellungsverfahren nach §§ 28 ff Personenbeförderungsgesetz (PBefG) vom 
08.08.1990 (BGBl. I S. 1690) in der zurzeit geltenden Fassung durchgeführt. 

Die Pläne (Zeichnungen und Erläuterungen) liegen  

in der Zeit vom 28.08. 07 bis 01.10.07. einschließlich 

bei der Stadt Wuppertal, Johannes-Rau-Platz 1, Eingang Große Flurstr. – 
Geodatenzentrum -, Raum C-156, montags bis freitags von 08:00 bis 12:00 Uhr und 
donnerstags zusätzlich von 14:00 bis 16:00 Uhr (Feiertage ausgenommen) zur 
allgemeinen Einsichtnahme aus. 

1. 	 Jeder, dessen Belange durch das Vorhaben berührt werden, kann bis spätestens 
vier Wochen nach Beendigung der Auslegung, das ist bis zum 30.10.07, bei der 
Stadt Wuppertal, Ressort 101.21, Johannes-Rau-Platz 1, 42269 Wuppertal 
schriftlich oder zur Niederschrift oder bei der Bezirksregierung Düsseldorf, Dezernat 
67, Cecilienallee 2, 40474 Düsseldorf (Anhörungs- und Planfeststellungsbehörde) 
Einwendungen schriftlich (bitte Aktenzeichen des Verfahrens angeben) oder im 
Dienstgebäude „Düsseldorf, Fischerstraße 2“ zur Niederschrift erheben. Die 
Einwendungen sollen eingehend begründet werden. Einwendungen gegen den 
Plan, die nach Ablauf der Einwendungsfrist erhoben werden, sind 
ausgeschlossen. 

2. 	 Werden gegen den Plan Einwendungen erhoben, so werden diese in einem 
weiteren Termin erörtert, der noch ortsüblich bekannt gemacht wird. Diejenigen, die 
Einwendungen erhoben haben, werden von dem Termin gesondert benachrichtigt. 
Sind mehr als 50 Benachrichtigungen vorzunehmen, so können sie durch öffentliche 
Bekanntmachung im Amtsblatt für den Regierungsbezirk Düsseldorf und in örtlichen 
Tageszeitungen ersetzt werden. 

O:\Planfeststellungsverfahren.doc 
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Es wird darauf hingewiesen, dass bei Ausbleiben eines Beteiligten im 

Erörterungstermin auch ohne ihn verhandelt werden kann.  


3. 	 Durch Einsichtnahme in die Planunterlagen entstehende Kosten können nicht 

erstattet werden. 


4. 	 Über die Einwendung wird nach Abschluss des Anhörungsverfahrens durch die 

Planfeststellungsbehörde entschieden. Die Zustellung der Entscheidung 

(Planfeststellungsbeschluss) an die Einwender kann durch öffentliche 

Bekanntmachung ersetzt werden, wenn mehr als 50 Zustellungen vorzunehmen 

sind. 


5. 	Über Entschädigungsansprüche wird nicht im Planfeststellungsverfahren, sondern in 
einem gesonderten Entschädigungsverfahren entschieden.  

gez. 

Jung 

(Oberbürgermeister) 














